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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abg. DDr.König und Genossen, Nr~ 

2464/J-NR/1979 vom 1979 03 15, "Vor-
, 

zeitigePensionierung"bei den öBB". 

Ihre Anfrage beehre ich mich, wie folgt zu beantworten: 

Zu 1 
Das Recht der österreichischen Bundesbahnen auf Versetzung von 
Beamten in den dauernden Ruhestand stUtzt sich auf § 130 Punkt 2 
der Dienstordnung (00) der öBB. Oie in der Fragestellung ver­
wendeten Hinweise auf gesundheitliche Verfassung und Unbescholten­
heit bilden rechtliche Tatbestände, die in den personalrechtlichen 
Bestimmungen der österreichischen Bundesbahnen an anderer Stelle 
behandelt sind. Im Zusammenhang mit der Ruhestandsversetzung sei 
im übrigen ausdrücklich auf die in der Beantwortung der im Thema 
gleichartigen parlamentarischen Anfragen Nr. 829/J und 2062/J dar­
gelegten Gründe verwiesen. 

Zu 2 und 3 
In den vergangenen 8 Jahren (1971 bis 1978) wurden von den öBB ins­
gesamt 20.838 Bedienstete in den R~hestand versetzt, davon nur 120 
Bedienstete von Dienstes wege~ auf Grund des Erreichens des An­

spruches auf den vollen Ruhegenuß (nach § 130 Punkt 2 1it. a) in 
Zusammenhang mit § 130 Punkt 1 1it. cl 00). 
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Zu 4 

Pensionierungen von Dienstes wegen erfolgen unter strenger 
Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 130 00. 

Zu 5 

Bei einem Recht, das beiden Vertragspartnern unter den Voraus­
setzungen des § 130 00 die Beendigung des aktiven Dienstverhält­
nisses ohne Angabe von GrUnden einräumt, kann von einer Verletzung 
des Gleichheitsgrundsatzes nicht gesprochen werden. 

Wien t 1979 05 11 
Der Bundesminister 
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